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III. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

SO

1. Art der baulichen Nutzung
IV. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ZUR GRÜNORDNUNG

Anzahl der Personen je

Ferienhaus

2-4 Personen-Haus

   6 Personen-Haus

   8 Personen-Haus

 10 Personen-Haus

 12 Personen-Haus

6 x 2 Pers. Reihenhaus 

max. zulässige Grundflächenzahl:         GRZ 0,35   

max.  zulässige Wandhöhe 

an der Traufe

5,00 m

5,00 m

5,50 m 

5,50 m

5,50 m

4,50 m

Gebäudeart nach Anzahl 

der Personen 

2-4 Personen-Haus

   6 Personen-Haus

   8 Personen-Haus

 10 Personen-Haus

 12 Personen-Haus

6 x 2 Pers. Reihenhaus 

3. Gebäudegestaltung

Als Wandhöhe gilt das Maß von OK Urgelände bis zum Schnittpunkt
mit der Dachhaut an der Traufe.

Bezugspunkt:

Dachform/-neigung:
Sattel- Walm, - oder Zeltdach: 15° bis 25°

Dachdeckung:
Zulässig sind kleinformatige Deckungen in gedeckten matten Rot-, Braun- und Grautönen. 

Firstrichtung:

Solar- und Photovoltaikanlagen sind in die Dachfläche zu integrieren. 

Die Firstrichtung ist parallel zum Hang anzuordnen. 

4. Bauweise, Baugrenzen

Im gesamten Gebiet ist eine offene Bauweise festgesetzt.

5. Garagen und Nebenanlagen

Stellplätze und Zufahrten sind in wasserdurchlässiger Bauweise herzustellen (Schotterrasen, Naturstein-
bzw. Betonpflaster).

Für Gebäude mit 2/4/6 Personen darf max. 1 Stellplatz am Gebäude errichtet werden.

Für Gebäude mit 8/10/12 Personen dürfen max. 2 Stellplatz am Gebäude errichtet werden.

max.  überbaubare Fläche (Grundfläche)

(ohne Nebenanlagen)

  85 m²

  85 m²

  90 m²

100 m²

120 m²

225 m²

2. Maß der baulichen Nutzung

Sondergebiete, die der Erholung dienen,  gem. § 10 Abs. 1 BauNVO 

 "Ferienhausgebiet"

Nutzung zum ständigen Aufenthalt nicht gestattet, Dauerwohnungen 

in jeglicher Form sind im gesamten Plangebiet unzulässig.

Eine Nutzung ist nur entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplanes zulässig. 

Eine Nutzungsänderung bedarf der vorherigen Genehmigung.

Garagen und Carports sind unzulässig. Offene Stellplätze sind nur innerhalb der Fläche für 

Stellplätze zulässig. 

G1 Allgemeine Anforderungen an die Grünordnung

G1.1 Zulässige Arten und Qualität

Für Neuanpflanzungen von Gehölzen in den Grünflächen sind ausschließlich heimische Gehölze 

autochthoner Herkunft zu verwenden. 

Formgehölze sind nicht zulässig. Buntlaubige Gehölze und Pflanzen mit panaschierten Blättern sind 

nicht zulässig.

Mindestpflanzqualität der Gehölze:Bäume II. Ordnung: Hochstamm, 3xv., STU 12-14 cm oder v. Heister, 

150-200 cmObstbäume: Hochstamm, mind.2xv., STU 10-12 cmIn Gehölzhecken:Bäume: v. Heister, 

100 - 150 cm Sträucher: v. Str. mind. 3 - 5 Triebe, 60 - 100 cm

Nachpflanzungen haben den Pflanzqualitäten des Grünordnungsplanes zu entsprechen. Die 

Pflanzenqualitäten müssen den Gütebestimmungen des Bundes deutscher Baumschulen(BdB) 

entsprechen.

Zulässige autochthone Gehölzarten:

G1.2 

Die grünordnerischen Maßnahmen sind gem. den Festsetzungen anzulegen, zu sichern und dauerhaft 

zu erhalten. Die Maßnahmen sind spätestens in der Pflanzperiode nach Fertigstellung des jeweiligen

Bauabschnittes umzusetzen.

G1.3

Aufschüttungen und Abgrabungen zur Geländemodellierung sind bis zu einer Höhe von 

max. 1,0 m ab Urgelände zulässig.

In einem mindestens 0,50 m breiten Streifen entlang aller Grundstücksgrenzen sind grundsätzlich 

keinerlei Aufschüttungen oder Abgrabungen zulässig.

G1.4

Bei den Bauarbeiten gewonnene Granit und Gneis – Findlinge sind im Gelände als Lesesteinwälle, 
Trockenmauern und zur Gesatltung der Freiflächen wieder einzubauen.

G2 Festsetzungen zur Durchgrünung des Ferienparks

G2.1 Erhaltung Solitärbäume

Die im Plan gekennzeichneten Solitärbäume sind dauerhaft zu erhalten. Baumaßnahmen 

im Kronenbereich, Bodenauffüllung und Bodenabtrag sind unzulässig.

G2.2

Jedem Ferienhaus ist 1 Solitärbaum zuzuordnen. Bei 2-geschossigen Gebäuden ist ein mittelgroßer Baum 

gem. Liste G1.1 zu pflanzen. Bei 1-geschossigen Gebäuden ist mindestens 1 kleinkroniger Baum zu pflanzen. 

G2.3

Terrassen, Wege und PKW-Stellplätze sind mit wasserdurchlässigen Belägen auszuführen. 

Das dort anfallende Niederschlagswasser ist in die angrenzenden Freiflächen abzuleiten 

und dort zu versickern.

G2.4 

Mauern, Zäune und geschnittene Hecken zur Abgrenzung der einzelnen Ferienhäuser 

bzw. Parzellengrenzen innerhalb des Geltungsbereichs sind unzulässig.

G2.5 Die Freiflächen zwischen den Baufeldern sind zu einer artenreichen Wiese zu entwickeln. 

Die Wiese ist mindestens 2 mal jährlich ab dem 15.06. zu mähen, zu heuen und das Mähgut zu entfernen. 

Düngung und der Einsatz von PSM sind unzulässig.

Es gelten im gesamten Geltungsbereich die Vorschriften des Art. 6 BayBO. 
6. Abstandsflächen

Mittelhohe Bäume: 
Acer campestre 
Betula pendula 
Carpinus betulus 
Juglans regia 
Prunus avium 
Prunus padus 
Pyrus pyraster 
Tilia cordata 
 

 
- Feld-Ahorn 
- Birke 
- Hainbuche 
- Walnuss 
- Vogel-Kirsche 
- Traubenkirsche 
- Holzbirne, Wildbirne 
- Winter-Linde 
 

Kleinbäume 
Cornus mas 
Crataegus monogyna 
Malus sylvestris 
Salix caprea 
Sorbus aucuparia 
 

 
- Kornelkirsche 
- Weißdorn (Baumform) 
- Wildapfel 
- Salweide 
- Eberesche 
 

Alle Obst- und Nussbäume 
 

- nur Hochstämme mit 
Kronenansatz > 1,80 m 

Sträucher: 
Cornus sanguinea 
Corylus avellana 
Crataegus monogyna 
Euonymus europaeus 
Frangula alnus 
Ligustrum vulgare 
Lonicera xylosteum 
Rosa canina 
Salix caprea 
Sambucus nigra 
Viburnum lantana 

 
- Hartriegel 
- Hasel 
- Weißdorn 
- Pfaffenhütchen 
- Faulbaum 
- Liguster 
- Heckenkirsche 
- Hunds-Rose 
- Kätzchen-Weide 
- Schwarzer Holunder 
- Wolliger Schneeball 
 

Zulässige Nadelgehölze: 
Nur als Solitärbäume: 
Juniperus communis 
Pinus sylvestris. 

 
 
Säulen-Wacholder 
Wald-Kiefer 

 

§9 Abs.7 BauGB

§9 Abs.1 Nr.4 und 22 BauGB

§5 Abs.4, §9 Abs.6, §172 Abs.1 BauGB

1

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur u. Landschaft.

S Schutz

A Ausgleich

Ö Externer Ausgleich

Regenrückhaltebecken

private Verkehrsflächen
(Straßenfläche)

private Verkehrsfläche
(Gehweg, befahrbarer Seitenstreifen)

I. PLANLICHE FESTSETZUNGEN

§9 (1) Nr.2 BauGB, §§22 und 23 BauNVO

Baugrenze

§9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB

1. Bauweise, Baugrenzen

2. Verkehrsflächen

§5 Abs.2 Nr.5 und Abs.4, §9 Abs.1 Nr.15 und Abs.6 BauGB
3. Grünflächen

Grünflächen 

Wiese, gem. textl. Festsetzung zur Grünorndung Punkt 1.5

Spielplatz

R

§5 Abs.2 Nr.7 und Abs.4, §9 Abs.1 Nr.16 und Abs.6 BauGB

4. Wasserflächen, Flächen für die Wasserwirtschaft, Hochwasserschutz

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs 

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze

7. Sonstige Planzeichen

6. Regelungen für die Stadterhaltung und den Denkmalschutz

Umgrenzung von Bodendenkmalflächen

Baumfallgrenze
Werden innerhalb der Baumfallzone Gebäude errichtet, kann eine 
Gefährdung durch Baumfall oder Baumsturz nicht ausgeschlossen werden. 
In dem Falle sind Dachkonstruktion bzw. die Konstruktion aller Gebäudeteile, 
die dem dauerhaften Aufenthalt von Personen dienen, 
zum Schutz von Leben und Gesundheit baumfallsicher auszuführen. 

II. HINWEISE DURCH PLANZEICHEN

Grenze des rechtskräftigen 

Bebauungsplans
vorgeschlagene Gebäude

inklusive Terrasse

bestehende Gebäude Abbruch

Höhenlinien Urgelände 164 Flurgrenze/-nummer362

Amtlich kartierte Biotope
(aus BayernAtlas) geplante Bauabschnitte für

die Realisierung des Ferienparks

Versorgungsleitung, unterirdisch

§5 Abs.2 Nr.10 und Abs.4, §9 Abs.1 Nr.20, 25 und Abs.6 BauGB

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen

5. Maßnahmen und Flächen zum Schutz und Pflege von Natur und Landschaft

Erhaltung: Bäume

Bodendenkmal

Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Bereich von Bodendenkmälern innerhalb des 

Bebauungsplanes ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7.1 BayDSchG

notwendig, die in einem eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen 

Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist.

VIII. TEXTLICHE HINWEISE

Empfehlungen

Strom-, Wasser- und Fernmeldeleitungen sowie Abwasserkanäle sollen unter die Erschließungswege 

verlegt werden.

Nutzung von Regenwasser

Gem. Art 44(2) BayWG soll anfallendes Regenwasser von Dächern und befestigten Flächen in 

Regensammelanlagen (Zisternen, Sickergruben, Rigolen) gesammelt und versickert werden. 

Die Einleitung des Regenwassers in den Ahornbachl wird in einem parallel verlaufenden 

Wasserrechtsverfahren geregelt.

Nachbarschaftsrecht

Bei Pflanzungen in der Nähe von Nachbargrundstücken sind die gesetzlichen Regelungen 

des Art 47(1) Grenzabstand von Pflanzen und Art 48(1) Grenzabstand bei landwirtschaftichen 

Grundstücken des AGBGB einzuhalten.

Baumfallzone, 30 m zum Waldrand 

Die Gefährdung von Eigentum und Besitz durch Baumfall besteht innerhalb der 30 m-Zone. 

Auf Ersatzansprüche gegenüber den Waldeigentümern der Waldbestände im Falle eines 

Schadens für sich und seine Rechtsnachfolger wird verzichtet.

Verkehrssicherung und Gehölzpflege

Für die Verkehrssicherung innerhalb des Ferienparks ist der Betreiber verantwortlich. Die Verkehrssicherheit 

des Gehölzbestandes ist jährlich durch einen Sachverständigen zu prüfen und zu dokumentieren. Der 

Betreiber regelt in einem privatrechtlichen Vertrag den Haftungsausschluss für Nachbarn. Der Betreiber 

der Ferienanlage hat das Recht und die Pflicht, die Verkehrssicherheit durch Baumpflegearbeiten an 

den Gehölzen des Nachbarn umgehend nach dem Erkennen einer Gefahr herzustellen. Bei der 

Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen an Gehölzen muss die Untere Naturschutzbehörde 

beteiligt werden. Gehölzschnitt und Heckenpflege sind gem. §39(5)2. BNatSchG ausschließlich außerhalb 

der Brutperiode der Vögel im Zeitraum 1.Oktober bis 29. Februar zulässig. Der Sommerschnitt im Juli bei 

Obstgehölzen und Solitärbäumen sowie Maßnahmen der Verkehrssicherung sind zulässig. 

Nachpflanzungen haben den Pflanzqualitäten des Grünordnungsplanes zu entsprechen. 

Die Pflanzenqualitäten müssen den Gütebestimmungen des Bundes deutscher Baumschulen(BdB) 

entsprechen.

2. Schmutzwasserentsorgung

Die Abwasserbeseitigung des Sondergebietes erfolgt folgendermaßen:

1. Oberflächenwasser
Die Oberflächenentwässerung erfolgt auf Teilen des Geländes über naturnahe Versickerungssysteme. 

Die restlichen Flächen werden zur Entwässerung an ein Regenrückhaltebecken angeschlossen.

Das dafür nötige Regenrückhaltevolumen von ca. 827 m³ wird auf der Fläche der ehemaligen Eisstockweiher 

(Flur-Nr. 625/1, Gemarkung Zwiesel, Gemeinde Zwiesel) bereitgestellt.

Aufgrund von Geländeanpassungen ist für das Bauvorhaben ein Ausgleich von Retentionsraum notwendig. 

Das hierfür erforderliche Volumen von ca. 1400 m³ wird ebenfalls auf der Fläche

der ehemaligen Eisstockweiher (Flur-Nr. 625/1, Gemarkung Zwiesel, Gemeinde Zwiesel) bereitgestellt.

3. Hochwasserschutz

VI. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ZUR WASSERWIRTSCHAFT

Das schalltechnische Gutachten Nr. S2006051 vom 10.11.2020 des IB Geoplan ist zu beachten.

Für Klimageräte und Luft-Wärme-Pumpen gilt es, einen Mindestabstand zu 

schutzbedürftigen Räumen der Nachbarbebauung einzuhalten.

Schallleistung inkl. Tonalitätswert (3 dB) und Reflexionswert (6 dB):

  45 dB(A)  mind. Abstand 1,4 m

  51 dB(A)  mind. Abstand 3,4 m

  57 dB(A)  mind. Abstand 7,6 m

  63 dB(A)  mind. Abstand 15,6 m

  69 dB(A)  mind. Abstand 27,3 m

  75 dB(A)  mind. Abstand 44,6 m

  81 dB(A)  mind. Abstand 79,2 m

Ein geringerer Abstand kann zugelassen werden, wenn durch ein Sachverständigen-

gutachten die Einhaltung eines reduzierten Immissionsrichtwerts (gem. TA-Lärm) 

gewährleistet werden kann. Außerdem muss darauf geachtet werden, dass die verwendeten stationären 

Geräte keine tieffrequenten Geräusche (< 100 Hz) erzeugen.

VII. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ZUM IMMISSIONSSCHUTZ

Ö Private Ausgleichsflächen im Wald außerhalb des Ferienparks

Der Ausgleich erfolgt im Wald.

Als Ausgleich anerkennungsfähig ist eine den naturschutzfachlichen Zielen entsprechende 

Waldumbaumaßnahme Anrechenbar ist die Steigerung des Laubholzanteils und der Weißtanne. 

Bei einem Anerkennungsfaktor von 0,8 ergibt sich bei einem Ausgleichsbedarf von 5.421 m² eine 

Ausgleichsfläche von 6.776,25 m². 

Als Ausgleichsflächen werden in der Gemarkung Zwiesel die Flurstücke 1409/0, 1413/0, 

1443/0- 716 m² große Teilfläche im Bebauungsplan planlich und textlich festgesetzt.

Entwicklungsziel: naturnahe Laubholzinseln mit lichten Eichen-Waldstrukturen

Auf den Parzellen sind bis zu 3 unterschiedliche Strukturtypen zu entwickeln. Die Stückzahlen betreffen die 

gleich großen Flurstücke 1409 + 1413, in Klammern die Angaben für die Teilfläche auf Fl. 1443:

Ö1 Waldsaum 

mit Sträuchern und einzelnen Bäumen 1. und 2. Ordnung – 20 % der Parzellen:
6-reihige Pflanzung im Verband 2 x 2 m auf F. 1409 + 1413 am oberen und unteren Rand, 

bei Fl. 1443 nur am oberen Rand.

Äußere 2 Reihen ausschließlich Sträucher in Trupps von je 5 Stück je Saum:

Corylus avellana Hasel

Crataegus monogyna Weißdorn

Rosa canina Hunds-Rose

Salix caprea Salweide

Mittlere 2 Reihen: Bäume 2. Ordnung je 7 Stück je Saum:

Malus sylvestris Holzapfel

Sorbus aucuparia Eberesche

Prunus avium Vogelkirsche

Innere 2 Reihen: Bäume 2. und 1. Ordnung je 7 Stück je Saum:

Acer campestre Feldahorn

Acer platanoides Spitzahorn

Tilia platyphyllos Sommerlinde

Ö2 Eichen-Mischwald

Mit Beimischung Rotbuche, Hainbuche, Linde – auf 30 % der Parzellen. Auf Fl. 1443: 400 m² große 
Teilfläche (Stückzahl in Klammern)

720 (250) Stck. je Parzelle, davon:

420 (100) Stck. Eiche – Quercus robur, Sortiment 2/0, Pflanzengröße 30-50
100 (50) Stck. Hainbuche, Sortiment 2/0, Pflanzengröße 30-50

100 (50) Stck. Linde – Tilia platyphyllos, Sortiment1/2, Pflanzengröße 60-80
100 (50) Stck. Buche, Sortiment 2/0, Pflanzengröße 30-50

Ö3 Lichte Eichen-Waldstrukturen 

– auf 50 % der Parzellen 1409 + 1413 mit Pflanzabstand 3 x 3 m Stieleiche
150 Stck. Eiche – Quercus robur, Heister, 3 x v., mit Ballen, 100-150
Birke und weitere selbst ausgesamte Laubbäume sind vereinzelt stehen zu lassen.

Ö4 Totholz

Stehendes Totholz ist zu erhalten, wenn Borkenkäfer bereits ausgeflogen sind. Je Teilflächen sind 

15 Festmeter Totholz-Stammholz (ohne Fichte) einzubringen. 

Ö5 Anwuchs- und Entwicklungspflege

Die Eichen müssen gegen Verbiss geschützt werden. 

Die Birken in den Pflanzflächen sollen belassen werden, bei sehr dichter Birke sind evtl. einzelne Birken 

zu fällen. Das Totholz verbleibt in der Fläche.

Eine Freistellung der Eichen bzw. zumindest eine Kontrolle ist alle 5 Jahre erforderlich.

Der Fichtenaufwuchs ist alle 5 Jahre zu beseitigen.

Ö6 Die Ausgleichsflächen sind durch die Stadt Zwiesel im Bayerischen Ökoflächenkataster einzutragen.

Die Ausgleichsflächen bleiben in Privatbesitz. Sie werden im Grundbuch durch eine dingliche Sicherung 

mit Reallast zugunsten des Freistaates Bayern abgesichert.

Ö7 Die Ausgleichsflächen sind dauerhaft zu erhalten. 

Das anfallende Schmutzwasser ist in den öffentlichen Schmutzwasserkanal einzuleiten.
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E Festsetzungen zur Eingrünung

Das Ferienhausgebiet ist entlang seiner Außengrenzen einzugrünen. Die vorhandene Eingrünung mit 

Fichten ist zu roden. Als Einfriedung des Sondergebietes sind Zäune ohne Sockel mit maximal 1,20 m Höhe 

und mindestens 10 cm Bodenfreiheit zulässig. 

E1 An der Nord- und Ostgrenze ist entlang der Grenze ein Graben mit Uferstreifen zu entwickeln. 

Mahd 1 x jährlich ab 01.08., das Mähgut ist zu entfernen.

E2 Entlang der Grundstücksgrenze zu Flur 662/2 sowie zum unmittelbar an der südlichen und 

westlichen Außengrenze entlang verlaufenden Wanderweg ist die Pflanzung einer geschnittenen 

Hecke zulässig. 

Der Heckenschnitt ist ausschließlich im Spätwinter zulässig. Schnitthöhe 1,50 m, 

rundes Profil. In der freiwachsenden Blütensträucherhecke sind während der Vogelbrutzeit und

 zur Fruchtreife Schnittmaßnahmen unzulässig.

Folgende Arten dürfen in dieser Hecke in Mischung gepflanzt werden:

V. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ZUM SCHUTZ ZUR PFLEGE UND ZUM AUGLEICH

Die mit der T-Linie abgegrenzten Flächen dürfen nicht für Freizeitaktivitäten und Freizeiteinrichtungen 

genutzt werden.

Die Maßnahmen sind ab Rechtskraft des Bebauungsplans auszuführen. 

S Biotopschutz

S1 Erhaltung Biotop am Ahornbachl

Der naturnahe Bachlauf incl. seines Gehölzbestandes am Ufer ist dauerhaft zu erhalten. 

Pflege- und Verkehrssicherungsmaßnahmen im Gehölzbestand durch Entnahme und 

„auf den Stock setzen“ von einzelnen Bäumen und Sträuchern im gesetzlich zulässigen 
Zeitraum sind zulässig.

S2 Erhaltung Strauchhecke auf Lesesteinwall 

Die Hecke ist dauerhaft zu erhalten. Pflegemaßnahmen durch „auf den Stock setzen“ der Sträucher 
im gesetzlich zulässigen Zeitraum sind alle 10 Jahre durchzuführen. 

Vor der Hecke ist ein 3 m breiter Saum zu entwickeln, der nur 1 mal jährlich ab August zu mähen 

und zu heuen ist. Das Mähgut ist abzutransportieren.

A Pflege und Entwicklungsmaßnahmen zum Ausgleich

A1 Entwicklung Ufergehölz

Entlang des Ahornbachels ist ein 10 m breiter Uferstreifen mit mindestens 50% Erlen-dominiertem 

Ufergehölz und 50% Hochstaudensaum zu entwickeln.

A2 Entwicklung Brachfläche zu Biotop

Die Brachfläche des ehemaligen Skiliftes ist zu einer Feuchtgrünlandfläche zu entwickeln. Vorhandene 

bauliche Reste (Gebäude, Fundamente, versiegelte Wege) sind vollständig zu beseitigen. Die Fläche

ist durch Mahd zu einer Extensivwiese zu entwickeln. 5 Jahre lang Schröpfschnitt vor dem 15.05., dann 

Schnitt ab 01.07. 

Das Mähgut ist zu entfernen.

A3 Entwicklung von Offenland für Artenschutz Reptilien

Der asphaltierte Weg ist zu beseitigen. Der Gehölzaufwuchs aus Zitterpappeln, sibirischem Hartriegel etc. 

ist zu entfernen. Die Geländestruktur ist zu erhalten. Die Fläche ist durch Mahd zu einer Feuchtwiese zu 

entwickeln. Je 50% der Fläche sind streifenweise jährlich im Wechsel ab 01.08. zu mähen. Das Mähgut ist zu

 entfernen. Auf der Fläche dürfen Haufen aus Baumstubben oder Gehölzschnitt angelegt werden.

A4 Renaturierung verrohrter Nebenbach

Der von Süden zufließende, aktuell verrohrte Bach ist zu renaturieren. Durchlässe unter Wegen müssen 

ausreichend dimensioniert werden und zu 1/3 unter das Sohlniveau eingebaut werden.

A5 An der nördlichen Grundstücksgrenze ist vor der biotopkartierte Hecken bzw. Wald ein 5 m breiter

Saum zu entwickeln. Pflege des Saumes durch Mahd 1 x jährlich ab 01.08., das Mähgut ist zu entfernen.

A6 Entlang der südlichen Grenze zu Fl. 660 ist die Fichtenhecke in eine 2-reihige, blütenreiche 

Laubholzhecke mit autochthonen Gehölzen gem. Liste G1.1 umzuwandeln. Die Fichten sind zu entfernen. 

Pflegemaßnahmen durch „auf den Stock setzen“ der Sträucher im gesetzlich zulässigen Zeitraum sind alle 
5 Jahre durchzuführen. Vor der Hecke ist ein 3 m breiter Saum zu entwickeln, der nur 1 mal jährlich ab 

August zu mähen und zu heuen. Das Mähgut ist abzutransportieren.

Feldahorn 
Hainbuche 
Kornelkirsche 
Weißdorn 
Rotbuche 
Liguster 
Gemeine Heckenkirsche 
Gold-Johannisbeere 
 

Acer campestre 
Carpinus betulus 
Cornus mas 
Crataegus coccinea 
Fagus sylvatica 
Ligustrum vulgare 
Lonicera xylosteum 
Ribes aureum 
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Teilfläche
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Entwurfsverfasser:

Lageplan mit Ausgleichsflächen

Siehe Ö

Maßstab 1:1000

Lageplan mit Ausgleichsflächen

Siehe Ö

Maßstab 1:1000

Geltungsbereich:                ca. 11,79 ha + 0,54 ha Ausgleichsfläche
Betroffene Grundstücke:      661, 661/1, 661/2, 661/6, 661/10, 625/1 TF der Gemarkung Zwiesel

324/4 Gemarkung Klautzenbach
Ausgleichsfläche: 1409, 1413, 1443 TF der Gemarkung Zwiesel

Vorentwurf:

Entwurf:

erneut. Entwurf:

erneut. Entwurf:

Satzung:

13.11.2020

14.04.2021

02.11.2021

14.04.2021

06.12.2021

Lageplan mit Kennzeichnung Immissionsorte IO 1 - IO 7

Änderung des Bebauungsplans Nr. 17
"Ahornbachel" durch Deckblatt Nr. 4
(Arber-Ferienpark)

M  1 : 1000Regierungsbezirk Niederbayern
Stadt Zwiesel

VERFAHRENSVERMERKE

1. Aufstellungs- und Billigungsbeschluss
Der Bauausschuss der Stadt Zwiesel hat in der Sitzung vom 24.09.2020 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Änderung des o.g. 
Bebauungsplanes beschlossen. Der Änderungsbeschluss wurde am 11.12.2020 ortsüblich bekannt gemacht.
Der Bauausschuss der Stadt Zwiesel hat am 30.11.2020 den Vorentwurf 
Änderung des Bebauungsplans Nr. 17 – Ahornbachel durch Deckblatt Nr. 4 (Arber-Ferienpark) gebilligt.
2. Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für den 
Vorentwurf der Bebauungsplanänderung in der Fassung vom 13.11.2020 hat in der Zeit 
vom 14.12.2020 bis 13.01.2021 stattgefunden. 
3. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den 
Vorentwurf der Bebauungsplanänderung in der Fassung vom 13.11.2020 hat in der Zeit 
vom 14.12.2020 bis 13.01.2021 stattgefunden. 
4. Beteiligung der Behörden
Zu dem Entwurf der Bebauungsplanänderung in der Fassung vom 14.04.2021 wurden die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 29.06. bis 28.07.2021 beteiltigt. 
5. Öffentliche Auslegung
Der Entwurf der Bebauungsplanänderung in der Fassung vom 14.04.2021 wurde mit der Begründung 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der  Zeit vom 29.06. bis 28.07.2021 öffentlich ausgelegt. 
6. Erneute Beteiligung der Behörden
Zu dem erneuten Entwurf der Bebauungsplanänderung in der Fassung vom 02.11.2021 wurden die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß §4a Abs. 3 in Verbindung mit §4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 11.11.2021 
bis 26.11.2021 beteiltigt. 
7. Erneute öffentliche Auslegung
Der erneute Entwurf der Bebauungsplanänderung in der Fassung vom 02.11.2021 wurde mit der Begründung 
gemäß §4a Abs.3 in Verbindung mit §3 Abs. 2 BauGB in der  Zeit vom 11.11.2021 bis 26.11.2021 öffentlich ausgelegt. 
8. Erneute öffentliche Auslegung
Der erneute Entwurf der Bebauungsplanänderung in der Fassung vom 14.04.2021 wurde mit der Begründung 
gemäß §4a Abs.3 in Verbindung mit §3 Abs. 2 BauGB in der  Zeit vom 25.03.2022 bis 25.04.2022 öffentlich ausgelegt. 
9. Satzungsbeschluss
Der Bauausschuss hat mit Beschluss vom 16.05.2022 die Bebauungsplanänderung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der 
Fassung vom 06.12.2021 als Satzung beschlossen. 
 

                                                                                                                                      
Zwiesel, ....................................                                                                                 .................................................................
    
                                                                                                                               Elisabeth Pfeffer, Zweite Bürgermeisterin
10. Genehmigung
Das LRA Regen hat den Bebauungsplan mit Bescheid vom 08.08.2022 Aktenzeichen P085-Z90-D4 
gemäß §10 Abs. 2 BauGB genehmigt.

Regen, ....................................                                                                                 .................................................................
                                                                                                                                     Genehmigungsbehörde
11. Augefertigt  

Zwiesel, ....................................                                                                                 .................................................................
                                                                                                                                   Elisabeth Pfeffer, Zweite Bürgermeisterin
                                                                                                                                             
12. Inkrafttreten
Die Erteilung der Genehmigung zur  Bebauungsplanänderung wurde am .................... gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 1 BauGB 
ortsüblich bekannt gemacht. 
Die Änderung mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht 
bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. 
Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der 
Bekanntmachung hingewiesen.

Zwiesel, ....................................                                                                                        ..........................................................
                                                                                                                                   Elisabeth Pfeffer, Zweite Bürgermeisterin
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